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DER PÄDAGOGISCHE BEOBACHTER
8M KANTON ZÜRICH
ORGAN DES KANTONALEN LEHRERVEREINS«BEILAGE ZUR SCHWEIZERISCHEN LEHRERZEITUNG

8. September 1928 • 22. Jahrgang «Erscheint monatlich ein- bis zweimal Nummer 16
Inhalt: Die Notlage der vielen Bewerber um Fachlehrstellen und die Ausbildung von Turnlehrern durch die Zürcher Universität - Aus dem

Erziehungsrat (Schluß) - Auf ins Zürcher Oberland - Sehulsynode des Kantons Zürich - Zürcher Kantonaler Lehrerverein.

Die Notlage der vielen Bewerber um Fach-
lehrsteilen und die Ausbildung von Turn-
lehrern durch die Zürcher Universität

Es ist eine der bemühendsten Erscheinungen für den Rektor
einer höheren Schule, daß immer wieder neue tüchtige, wertvolle
Menschen mit einem Diplom für das höhere Lehramt vorsprechen,
die sich jahrelang vergeblich überall nach einer Lebensstelle um-
sehen. So müssen sie sich als Hilfslehrer mit wenig Stunden, oft
zu gleicher Zeit an vier oder fünf Schulen, herumdrücken, müssen
da und dort Vikariatsdienste annehmen und schließlich nicht
selten in ganz andern Lebensstellungen unterzukommen suchen.
Es schmerzt einen Schulleiter, wenn er solche junge arbeitsfreudige
Männer mit besten Studienausweisen fast immer mit Hofbeschei-
den abspeisen muß.

Aber woher kommt das Es werden weit über den natürlichen
Bedarf hinaus Fachlehrer für Geographie, Naturgeschichte, Chemie,
Geschichte, Deutsch, ausgebildet. Mit den Fachlehrern für Fremd-
sprachen, Mathematik und Handelsfächern steht es zeitweise nicht
ganz so schlimm, hauptsächlich deswegen, weil sie, wenn sich die
ersehnte Lehrstelle nicht finden will, in die Praxis bei Versiehe-
rungsgesellschaften, Banken und andern Unternehmungen über-
gehen können. Im Grunde ist das ein verfehlter Ausweg; denn
solche Stellen hätten sie auch ohne pädagogisch-didaktische
Studien und Fachlehrerexamen erhalten können.

Daß weit über den natürlichen Bedarf hinaus Fachlehrer für
Kantonsschulprofessuren herangebildet werden, ist vor allem
auf die allzu große Zahl der Bildungsanstalten zurückzuführen.
Es ist doch eine Erfahrungstatsache, daß mit der wachsenden
Zahl höherer Schulen die Gesamtschülerzahlen zunehmen. Es ist
ganz natürlich, daß die Herren Professoren an den verschiedenen
Fachlehrerausbildungsinstituten der Hochschulen Studenten zu
haben wünschen. Bedenklich ist die Sachlage deswegen, weil alle
schweizerischen Universitäten Fachlehrer aller Art ausbilden, und
noch bedenklicher, anfechtbarer wird sie, wenn auf dem gleichen
Platze Universität und Technische Hochschule sich für die gleiche
Fachlehrerausbildung konkurrenzieren. Ich rede nicht von den
überflüssigen Geldausgaben, die sehr hohe Beträge ausmachen —
das mag die Finanzdirektionen und die Steuerzahler interessieren
— aber die Folgeerscheinung, das schwere Los der allzuvielen aus-
gebildeten Stellenanwärter, ist das, was einen drückt. Man kann
es doch ausrechnen : an allen Kantonsschulen der deutschen
Schweiz zusammen gelangt nicht einmal jedes zweite Jahr eine
Professur für Geographie oder Chemie usw. als Hauptfach zur
Neubesetzung. Es würde dem Bedarf vollauf genügen, wenn an
einer einzigen Hochschule gleichzeitig zwei bis drei Studenten sich
für das betreffende Fachlehrerexamen vorbereiteten. Statt dessen
wünscht wohl jede Hochschule mehr als so viele Aspiranten für
sich allein. Die Not der Verhältnisse schreit geradezu nach einer
Verständigung zwischen den verantwortlichen Behörden unserer
Hochschulen, und doch erscheint eine solche politisch kaum er-
reichbar. Eine Lösung etwa in dem Sinne, daß eine jede Hochschule
nur eine bestimmte Kategorie von Fachlehrern ausbilden dürfte,
würde nicht nur gegen die kantonale Hoheit und das Herkommen
verstoßen, sondern auch gegen wirkliche oder vermeintliche Rechte
der vorhandenen Hochschulprofessoren. Wird ein Lehrstuhl frei,
so wird wohl etwa die Frage laut, ob man ihn wieder besetzen
müsse ; aber dann sind es die Inhaber der andern für die betr. Fach-
lehrerausbildung auch notwendigen Lehrstühle, die sich für die
Aufrechterhaltung einer vielleicht überflüssigen Einrichtung
wehren. Ist demnach auf dem Wege des Abbaues nicht mehr viel

zu machen, so sollte zum mindesten dem Entstehen neuer solcher
Zustände mit Umsicht und der notwendigen Rücksichtslosigkeit
vorgebeugt werden!

Das ist's, was mir die Feder in die Hand drückt. Der Leser
möge die lange Einleitung entschuldigen; sie war zur Klarstellung
der Verhältnisse für Fernerstehende nötig. Im letzten „Päd. Beob."
las man von Bestrebungen des Lehrerturnvereins und des Kantonal-
Verbandes der Lehrertumvereine, an der Universität Zürich eine

zwr des ^idgrewössiscfeew TwrwZe&rer-

dipZoms zu schaffen. Aber hat jemand die Vorfrage abgeklärt, wie
viele solche Fachlehrer man überhaupt brauche Es gibt im ganzen
etwa zwanzig Hauptlehrerstellen für Leibesübungen an den
höheren Schulen der deutschen"Schweiz. Darf man bei den Turn-
lehrern, die doch gesunde Leute seinynüssen und erfahrungs-
gemäß verhältnismäßig jünger in ihr Amt kommen als die Ver-
treter „wissenschaftlicher" Fächer, mit einem durchschnittlichen
Amtsalter von 30—10 Jahren rechnen (Ich komme auf die alten
Turnlehrer noch besonders zu sprechen.) Dann würde nicht einmal
jedes Jahr eine Stelle frei werden. Man las, daß an der Universität
Tia-seZ schon solche Bildungskurse für Turnlehrer eingerichtet
worden seien. Was bleibt dann für die ganze Ostschweiz noch
übrig

Diese Berechnung bezieht sich freilich nur auf die Inhaber des
E'idgereössiscÄew 7"wrnie/jrerdipZorn,s 77 (für Mittelschulen, Seminare
und Hochschulen). Daneben besteht noch ein Diplom I für Lehrer
des 7.—15. Altersjahrs der zu unterrichtenden Schüler. Gewisse
Kreise vertreten die" Meinung, daß eine Spezialisierung auf dem
Gebiete der Leibesübungen gleich notwendig und vorteilhaft sein
würde als in andern Disziplinen. Die Großzahl unserer Primär- und
Sekundarlehrer steht aber auf dem gegenteiligen Standpunkt.
Die zürcherische Lehrerschaft wird sich den Turnunterricht nicht
wegnehmen lassen, um ihn besondern Fachlehrern zu überlassen.
Damit würden zu wuchtige erzieherische Möglichkeiten verloren
gehen. Wenn aber in den angrenzenden Kantonen die Verhältnisse
vielfach anders und ein wirkliches Bedürfnis nach besondern
Turnlehrern auf der Volksschulstufe vorhanden sein sollten, so
hätte nicht der Kanton Zürich für eine Ausbildungsgelegenheit zu
sorgen, sondern viel eher eine eidgenössische Hochschule.

Kehren wir indessen zu der Ausbildungsfrage für die Fachlehrer
an Kantons- und ähnlichen Schulen zurück. Da wird man den
Erziehungsbehörden nur zustimmen können, wenn sie, ganz ab-
gesehen von der Besorgnis, daß für einen recht kleinen Bedarf
allzuviele Anwärter herangebildet werden möchten, durch andere
Bedenken, wie die Kostenfrage, die Frage nach der Wissenschaft-
lichkeit dieses Faches usw., dazu gelangt sind, daß für Zürich die
Lösung nicht durch eine Neugründung an der Universität gesucht
werden sollte.

Eine andere Lösung drängt sich viel mehr auf, nämlich eine
zweckmäßige Ausnützung dessen, was an der
TecAmscÄen. 77ocAsc7mZe schon besteht. Dort ist einem anerkannten
Fachmann ein Lehrauftrag an der Freifächerabteilung übertragen
worden, lautend: „Körpererziehung und Fragen der Leibes-
Übungen", der jedes Semester eine einstündige Vorlesung und
zwei Stunden Übungen mit hygienischen, taktischen, pädagogi-
sehen Belehrungen umfaßt. Des weitern erhielt derselbe Fachmann
und Offizier einen regelmäßigen Lehrauftrag von vier Stunden im
Winter an der militärwissenschaftlichen Abteilung. Dieser zweite
Lehrauftrag dient wohl in erster Linie der turnpädagogischen Aus-
bildung der Aspiranten für Instruktionsoffiziersstellungen und
erstreckt sich auf 1 Stunde Theorie über die anthropologischen und
pädagogischen Grundlagen des Militärturnens auf Grund der neuen
„Turnschule" und eines eigenen Lehrmittels, 1 Stunde Seminar
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mit Besprechungen und Lehrübungen und 2 Stunden praktisches
Turnen wie oben. Dazu kommen noch sportärztliche Unter-
suchungen.

Da, scheint mir, wäre der Anschluß zu suchen, das Vorhandene
mit den dafür notwendigen geringen Aufwendungen auszubauen.
Man sollte im schweizerischen Bildungswesen überhaupt mehr zu-
sammenfassen statt spalten. Nun ist freilich im Erziehungsrate
gesagt worden, es bestehe namentlich vom Standpunkte des Mäd-
chenturnens aus ein Bedürfnis nach einer kantonalen Turnlehrer-
bildungsgelegenheit. Es mögen kompetentere Persönlichkeiten
als der Schreiber dies beurteilen, ob die Berücksichtigung auch
des Mädchenturnens an einem eidgenössischen Institut ganz und
gar ausgeschlossen wäre. Vorderhand darf man annehmen, daß
sich bei allseitig gutem Willen auch hierfür eine brauchbare
Lösung finden lassen müßte.

Nun ist noch ein wichtiger Punkt ins Licht zu rücken, der in
den bisherigen Verhandlungen anscheinend nicht berührt worden
ist, nämlich die einseitige Ausbildung bloß für das Amt eines Turn-
lehrers. Nach meiner Überzeugung und jahrzehntelangen Be-
öbachtung ist es ungeschickt (um nicht einen viel schärfern Aus-
druck zu gebrauchen), wenn man Hauptlehrerstellen allein für
Turnen schafft. Wenn die Turnlehrer einmal älter werden, so sind
25 Stunden für sie eine Mühe und Last. Besteht dagegen ein Teil
ihrer Unterrichtsverpflichtung in körperlich weniger anstrengenden
Schulzimmerstunden, so erleichtert das diesen hochzuachtenden
Turnveteranen ihre Aufgabe ganz bedeutend, ihnen, die bei Aus-
märschen mit der 16—18jährigen Jugend nur mit besonderer
Anstrengung noch mitkommen, denen das Vorturnen körperlich
Mühe macht. Aber ganz abgesehen hiervon, ist es überhaupt für
die Stellung des Turnlehrers im Lehrkörper und gegenüber den
Schülern, für die Disziplin usw. außerordentlich günstig, wenn
er noch ein anderes Schulfach vertritt. Ich denke an Beispiele:
Mathematik in Basel und Zürich, Naturgeschichte in Zürich usw.
Bewährt hat sich auch die Kombination mit Schreiben und Steno-
graphie; doch sollte sie nur zugestanden werden unter der Voraus-
Setzung, daß der Betreffende die schweizerische Stenographie-
lehrerprüfung bestanden habe. Aus den eben erwähnten Gründen
sollte bei all diesen Untersuchungen und Verhandlungen wegen der
Schaffung einer Bildungsgelegenheit für Turnlehrer auch die Frage
mitberüeksichtigt werden, ob und wie sie sich die notwendige Vor-
bildung für ein zweites Fach erwerben könnten. Ohne Lehrer-
seminarbildung oder Mittelschulmaturität wird kaum jemand das
Fachlehrerpatent für Turnen erwerben können; darum würde ein
akademisches Studium den künftigen Turnlehrern nicht zu schwer
fallen. Anthropologie muß ein jeder studieren. Die individuellen
Verhältnisse, die besondere Vorbildung werden für die Wahl des
zweiten Faches entscheidend mitreden.

Eine Angelegenheit für sich ist es, ob sich die Äe&wwdarieArer
der mathematisch-naturwissenschaftlichen Richtung, wie im Er-
ziehungsratsprotokoll erwähnt, noch über die Eignung zum Turn-
Unterricht sollten ausweisen können, oder gerade alle Sekundär-
lehrer. Der Erziehungsrat, las man, hielt dafür, es sollte die Mög-
lichkeit bestehen, für die Kandidaten des Sekundarlehramts Ge-
legenheit zur weiteren turnerischen Ausbildung zu schaffen und
sie zu deren Benutzung zu verpflichten. Die Erziehungsdirektion
wird die Frage noch weiter prüfen. Ob auch hierfür an die Ein-
richtungen der Eidgenössischen Technischen Hochschule ange-
knüpft werden könnte und sollte, ist eine Sache, die mindestens
erwogen werden dürfte. ^ Remet.

Aus dem Erziehungsrat
2. Quartal 1928 (Schluß)

14. Keinen bessern Erfolg hatte die ebenfalls in der Sitzung
vom 24. April vorgebrachte Anregung, es möchte die staatliche
Ahrewjra&e, die übungsgemäß den Primär- und Sekundarlehrern
nach dem vollendeten 45. Dienstjahre beim Rücktritt im Betrage
von 200 Fr. überreicht wird, eine den veränderten Zeitverhält-
nissen entsprechende Erhöhung erfahren. Auch hier handelte der
Vertreter der Volksschullehrerschaft im Erziehungsrate im Sinne
einer ihm aus Kollegenkreisen zugekommenen Eingabe und mit
Unterstützung des Kantonalvorstandes. Wie diesem Wunsche
gegenüber von der Erziehungsdirektion in der Sitzung vom 15.Ma-

ausgeführt wurde, ist die Verabreichung dieser Ehrengaben weder
im Gesetz, noch in einer Verordnung festgelegt, sondern sie beruht
lediglich auf einer seit Dezennien befolgten Übung sich stützenden
Beschlüssen des Erziehungsrates, und während diese Ehrengaben
ursprünglich nur beim Rücktritt nach fünfzig Dienstjähren verab-
reicht worden seien, hieß es, kommen sie seit einem Erziehungs-
ratsbeschluß vom 8. Mai 1912 schon den nach 45 Dienstjahren zu-
rücktretenden Volksschullehrern zu, wodurch mit den Jahren eine
so wesentliche Steigerung des Gesamtbetrages eingetreten sei, daß
dem geltend gemachten Wunsche nicht entsprochen werden könne,
welcher Auffassung der Erziehungsrat zustimmte. Bei dieser Ge-

legenheit wies Prof. Dr. Gasser- auf die ungleiche Behandlung der
Volksschullehrer und Staatsbeamten einerseits und der Lehrer der
Höheren Kantonalen Lehranstalten anderseits hin, welch letztere
nach Erfüllung einer festgesetzten Zahl von Dienstjähren keine
Ehrengaben erhalten. Die Erziehungsdirektion nahm diese Frage
zur weiteren Prüfung entgegen.

15. Die Erziehungsdirektion nahm in Aussicht, 8 bis 10 im
aktiven Schuldienst stehenden Lehrern, die am 55. jSchweizerischew

ZehrerbiZ/Am^sUirs /iir Awahewhawdar&eit wwd Arieitspnwzjp in
Liestal teilzunehmen gedächten, einen kantonalen Beitrag von
150 Fr. auszurichten. Da aber 23 Gesuche um Gewährung einer
Subvention eingingen, und es sehr schwer gehalten hätte, zu ent-
scheiden, welche Bewerber zu berücksichtigen und welche abzu-
weisen gewesen wären, mußte, um allen zu ermöglichen, die ge-
botene Gelegenheit zur Vermehrung ihrer berufHohen Ausbildung
zu benützen, eine Reduktion in der vorgesehenen Subvention ein-

treten, weil der zur Verfügung stehende Kredit nur 2290 Fr. be-

trägt Es schien dieses Vorgehen angängig, weil die Kursteilnehmer
neben der staatHchen Subvention und einer gleich hohen Bundes-
leistung fast durchwegs noch einen Gemeindebeitrag erhalten. So

werden nun an 9 Bewerber in der Abteilung für Kartonnage-
arbeiten, an 5 in derjenigen für Hobelbankarbeiten und an 7 in
derjenigen für das Arbeitsprinzip im gesamten 2150 Fr. verabfolgt.
Der Erziehungsrat gewärtigt von den Teilnehmern einen Bericht
über den Verlauf des Kurses; dabei wird es ihnen überlassen, über
die einzelnen Gruppen einen gemeinsamen Bericht zu erstatten.

16. Nach den Angaben, die der Direktion des Armenwesens auf
ihr Verlangen für die Statistik der Polizeiabteilung des Eidgenössi-
sehen Justizdepartementes über die Leistawgew imseres Kantons
für jScAwfer l'on im Kanton Zürich aw-sässige» Ausländern von der
Erziehungsdirektion zu machen waren, betrugen die Ausgaben für
das Volksschulwesen im Jahre 1927 nach Abzug der Einnahmen
des Staates und der Gemeinden aus dessen Beiträgen für die Fi-
marschule Fr. 21,588,476.34 und für die Sekundärschule Fr.
7,453,507.88, somit total Fr. 29,041,984.22; und zwar leisteten an
diese Summe der Staat 10,730,690 Fr. (8,239,793 Fr. für die Fi-
marschule und 2,490,897 Fr. für die Sekundärschule) und die Ge-

meinden Fr. 18,311,294.22 (Fr. 13,348,683.34 für die Primarschule
und Fr. 4,962,610.88 für die Sekundärschule). Da mm auf Ende
1927 von den 51,269 Fimarschülern deren 5127 Ausländer und

von den 11,264 Sekundarschülern deren 1119 Ausländer, somit von
total 62,533 Volksschülern deren 6246 Ausländer waren, betrugen
die für sie aufgewendeten Ausgaben 2,900,808 Fr. i

17. In der Sitzung vom 19. Juni befaßte sich der Erziehungsrat
mit den Gesuchen um Geioährnngr row /Stipendien an Schüler der
Kantonsschulen Zürich und Winterthur, des Lehrerseminars in
Küsnacht, des Technikums in Winterthur und des Lehrerinnen-
seminars Zürich. Im HinbHck darauf, daß namentlich von ehe-

mahgen Stipendiaten des Lehrerseminars in Küsnacht und des

Technikums in Winterthur, die nachher in gutsituierte Berufs-
Stellung kamen, bei Gelegenheit recht ansehnhehe Rückzahlungen
von seinerzeit bezogenen Stipendien erfolgen, die wieder bedürf-
tigen Schülern zugute kommen, während von Stipendiaten der

Kantonsschule in Zürich solche Rückerstattungen zu dem ange-
gebenen Zwecke recht selten sind, wurden die Rektorate einge-
laden, dieser Seite des Stipendienwesens ebenfalls ihre Aufmerk-
samkeit zuzuwenden und in gutscheinender Weise deren Verwirk-
Hchung im Auge zu behalten. — In Anbetracht des'großen Über-
flusses an verfügbaren Lehrerinnen und der auf Jahre hinaus
mangelnden MögHchkeit der staatHchen Verwendimg neu paten-
tierter Lehrerinnen hatte der Erziehungsrat am 8. JuH 1924 be-

schlössen, neue Bewerberinnen des Lehrerinnenseminars Zürich
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bei der Ausrichtung staatlicher Stipendien nicht mehr zu berück-
sichtigen. Da seither und namentlich im Frühjahr 1928 der Lehrer-
Überfluß erheblich zurückgegangen ist, fand der Erziehungsrat,
obwohl noch immer eine nicht unwesentliche Anzahl von Lehrerin-
nen früherer Jahrgänge keine definitive Anstellung gefunden haben,
es rechtfertige sich doch, auch im Hinblick auf die Entlastung, die
das Lehrerinnenseminar der Stadt Zürich für das staatliche Semi-
nar in Küsnacht bedeutet, einer Eingabe der Zentralschulpflege
Zürich zu entsprechen und in der Folge bedürftigen und fähigen
Schülerinnen des genannten Lehrerinnenseminars gleich wie in
früheren Jahren wieder Stipendien zu gewähren.

18. Nachdem der Kantonsrat am 4. Juni davon Vormerk ge-
nommen, daß die Vorlage zu einem neuen Gesefe «6er die Leistemgre»
des (Staates /är das FcJfescAidwese» «wd die Besotawwgre» der Lehrer
in der FoZLsa&ste'mmwwgr vom 20. Jfai .7925 mit 46,376 annehmenden
und 49,039 verwerfenden Stimmen abgelehnt worden ist, fand in
der Sitzung des Erziehungsrates vom 19. Juni eine Aws-spracAe
über die durch den verwerfenden Entscheid geschaffene Lage und
die zu ergreifenden Schritte statt.

Die Erziehungsdirektion betrachtete es als dringlich, daß nun
ohne Verzug und ohne das Ergebnis der im Kantonsrat von Er-
ziehungsrat Haegi eingebrachten Motion abzuwarten, auf dem
Wege der Revision der kantonsrätlichen Verordnung vom 30. Ok-
tober 1922 über die Ausführung von § 3, Absatz 2 des Gesetzes
vom 2. Februar 1919 eine neue Verordnung erlassen werde. Schon
der Umstand, daß die Gemeindeeinteilung immer noch auf Grund
der für die Jahre 1919 bis 1921 festgelegten Durchschnittssteuer-
ergebnisse fuße, während sich seither in den Steuerverhältnissen
einer erhebliehen Anzahl von Gemeinden wesentliche Änderungen
ergeben haben, nötige, wurde ausgeführt, dazu, im Interesse vieler
Gemeinden und des Staates rasch eine Neuordnung der Beitrags-
blassen vorzunehmen, welche Dringlichkeit durch die Folgen der
Schulgemeindevereinigungen, die sich aus der Durchführung des

neuen Gemeindegesetzes ergeben haben, noch vermehrt worden
sei. Könne nun aber durch neue Ausführungsbestimmungen zu § 3

des bestehenden Gesetzes trotz der Ablehnung der Vorlage vom
20. Mai den steuerschwachen Gemeinden staatlich geholfen werden,
so sei es leider nicht möglich, auf diese Weise auch den Lehrern der
Landgemeinden das zu sichern, was ihnen das verworfene Gesetz
gebracht hätte.

Erziehungsrat E. Hardmeier vertrat als Präsident des Zürch.
Kant. Lehrervereins den Standpunkt des Kantonalvorstandes, den
er an leitender Stelle in Nr. 12 des „Päd. Beob." vom 9. Juni 1928
eingenommen hatte, daß zunächst das Ergebnis der Volksabstim-
mung über die Eingemeindung der Vororte der Stadt Zürich abzu-
warten sei und sodann dem Volk erneut ein Gesetz über die Lei-
stungen des Staates für das Volksschulwesen vorgelegt werden
sollte, in dem auch die Vorteile enthalten sein müßten, die die Vor-
läge vom 20. Mai der Lehrerschaft zu bringen bestimmt war. Er-
ziehungsrat Dr. Gasser, der den Vertreter der Volksschullehrer-
schaft unterstützte, sprach sich im weitern dahin aus, es sollte
doch wenigstens, wenn sich die baldige Ordnimg nicht auf dem
Wege der Gesetzgebung verwirklichen lasse, ins Auge gefaßt wer-
den, die staatlichen Ruhegehaltsverhältnisse der Lehrer auf Grund
der Skala zu regeln, wie sie vom Erziehungsrate bei der vorläufigen
Beratung der Ausführungsverordnung zu der verworfenen Ge-
setzesvorlage gutgeheißen worden sei.

Die Erziehungsdirektion jedoch war nicht von ihrem Stand-
punkte abzubringen, und sie erklärte, auch nach den Darlegungen
der Vertreter der Lehrerschaft entschlossen zu sein, dem Regie-
rungsrat ohne Verzug eine neue Ausführungsverordnung über die
Einteilung der Schulgemeinden in Beitragsklassen zur Behandlung
vorzulegen; der Entscheid liege sodann beim Kantonsrat. Falle er
so oder anders, notwendig geworden sei der Erlaß einer neuen Ge-
samtverordnung zum Gesetz vom 2. Februar 1919 sowieso, da
diejenige vom 28. November 1913 stark revisionsbedürftig sei.
Lehne der Kantonsrat die vorgeschlagene Lösung ab, so müßte
immerhin mit der Beratung dieser Gesamtverordnung bis nach
dem Volksentscheide über eine zweite Vorlage zugewartet werden;
stimme er aber zu, so wäre mit der Arbeit sofort zu beginnen, wobei
dieser unter entsprechender Ausschaltung der Beitragsverpflich-
tungen des Staates ganz wohl die Vorlage der Erziehungsdirektion
zugrunde gelegt werden könnte, die der Erziehungsrat bereits vor

dem 20. Mai in einer ersten Lesung behandelt habe. Dabei werde
es sich dann zeigen, so schloß Regierungsrat Dr. Moußon seine
replizierenden Darlegungen, inwieweit auch den Lehrern der Land-
gemeinden weiter entgegengekommen werden könne. Es sei aber,
meinte er tröstlich, auch ohnedies anzunehmen, daß eine Besser-
Stellung der steuerschwachen Gemeinden und hierbei namentlich
auch der Sekundarschulgemeinden eine günstige Rückwirkung
auf die ökonomische Stellung der Lehrer haben werde. Diese Bot-
schaft hörten wir wohl; allein der Glaube daran fehlt uns.

Auf ins Zürcher Oberland!
Fi» Film — ei» JFecÄr«/.

Wer wollte nicht aufhorchen und hinsehen, was die Flimmer-
leinwand uns zeigen will? Nanu! Wohl den Bachtel, denkt der
eine, den kennen wir! Ja gewiß, er stellt sich uns vor, der Bachtel,
so stolz, wie er aus dem breit ausladenden Unterland emporstrebt,
und so bescheiden wiederum. Aber da rufen auch schon andere
Höhen und locken: „Chömed züenis und lueged!" So folgen wir
bereitwillig dem Werberuf von der Höhe und richten uns zu be-
schaulichem Genießen ein.

Der Oberländer Verkehrsfilm zeigt uns liebvertraute Bilder;
er möchte uns aber auch Neuland aufschließen. Er will uns eine
halbe Stunde der Muße mit den ausgewählten Köstlichkeiten
füllen, die das Ländchen um die Talwasserscheide von Jona und
Töß bietet. Du blickst hin, die Augen immer weiter geöffnet im
Erstaunen ob all den stillverborgenen Reizen dieser Voralpen-
landschaft, wie ob der erhebenden Fernsicht, die man vom Bachtel,
Schnebelhorn und Hörnli genießt. Mögen sich recht viele diesem
Staunen hingeben! Möge der Film auch in den Kreisen der Lehrer-
schaft überall die Überzeugung schaffen, daß wir uns in Zukunft
für diesen oft übergangenen Kantonsteil aus freudigem Antrieb
mehr einsetzen sollten, sei es bei der Festsetzung von eintägigen
Wanderungen oder Schulreisen, sei es bei Ausflügen mit der
Familie oder mit Freunden zusammen. Es gilt einmal aufzu-
räumen mit dem schon unsern Kindern eingefleischten Vorurteil:
„Was, »wr ins Zürcher Oberland?" Sicher hat auch mancher
Kollege, vor allem aus unserer Hauptstadt, in dieser Beziehung
eine Unterlassungssünde gutzumachen. So greife er zum Haken-
stock! Kein Wandertag, den er in der wilden Romantik des Töß-
stockgebietes erlebt, wird ihn enttäuschen. Er wird mit einem
wonnigen Sonntagsgefühl heimkehren und beglückt dem Erstaunen
Ausdruck verleihen, das ich schon hundertmal vernommen: „Aber
das hätte ich nicht gedacht, daß das Oberland so reichhaltig wäre!"

Gut denn! Lassen wir uns die ausgewählte Lichtbildreihe aus
dem Pestalozzianum kommen, und lassen wir die Freude über
das unerwartet schöne Erlebnis auf unsere Schüler übergehen.
Besuchen wir mit unsern Klassen den neuen TFer6e/ïZm / Der Verein
für Schul- und Volkskino wird ihn auf seinen Wanderfahrten mit-
bringen, in Städten und größeren Ortschaften wird er auch bald
in den ständigen Lichtspielsälen rollen. Er zeigt mit den schmucken
Dörfern die Besonderheiten der Landschaft und der Bauart der
Häuser und läßt uns Bilder voller Sommerseligkeit und Höhen-
jubel erleben, sei es auf Bachtel oder Scheidegg oder in der von
blendenden Wasserfällen durchrauschten Waldschlucht der Töß-
quellen. Mit ausgesucht feinem Sinn sind Wald und Weide und
Hirtenleben auf der Alp „Überzütt" aufgenommen worden. Wer
diese künstlerisch erfaßten Bilder über die Leinwand flimmern
sieht, der wird ausrufen: „Dahin muß ich mit meiner Klasse
wandern! Warum den Reiseplan durch teure Bahnfahrt belasten,
wenn in der Nähe solche Schönheiten sich entdecken lassen?"

Ja, das Oberland verdient eine wacAere A u/merfcamAe î' Sein
Sommerwald ist voll von verborgenen Geheimnissen; Pflanzen-
und Tierfreunde finden hier eine ursprüngliche Natur, die sich
trotzig allen Schädigungen durch die Menschen entgegenstemmt;
streifselige Buben erwarten hier Hänge und Felsen, brombeer-
durchranktes Unterholz und knorrige Bergwaldriesen zum Wagen
und Bezwingen; dem Freund heimischer Sitten und währschafter
„Züripieterart" klingt da oben eine aller Vermanschelung gegen-
über standhafte Mundart entgegen, die so kräftig im Volkstum
verwurzelt ist wie die vielen alten BräacAe, die sich in den Tälern
erhalten und vom Gemfi f des Oberländers zu erzählen wissen.
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Und dann der Winter! Wieviel skigerechte Hänge am Bachtel
und Schwarzenberg laden da nicht zu Schußfahrt und Schwung!
Gerade dieser zweite Teil des Films übt einen zauberhaften Reiz
auf den Beschauer aus. Er zeigt den höchsten Genuß der hier
geschilderten Bergfreuden.

Zum Schönen der Ernst. Vielen Bergbauern soll durch einen
frisch belebten Wanderverkehr das Auskommen erträglicher ge-
staltet werden. Die verlassenen Häuser im Hörnligebiet mahnen
zum Aufsehen. Seit zwei Jahren versucht man durch Handweberei
mit kunstgewerblichem Einschlag auch im Winter Verdienst in
den einsamen Berghof zu bringen.

Wollen wir da nicht mithelfen, unserm Oberland weit im
Kanton herum die Geltung zu verschaffen, die ihm gebührt? Es
ist eine fördernde Tat des Heimatschutzes, wenn wir dies tun.
Der wohlgelungene Oberländer Naturfilm soll uns allen ein Mahner
und Rufer sein. „ „-rra2 -onmner.

Schulsynode des Kantons Zürich
Die auf nächsten Montag, den 17. September 1928, in die

Kirche zu Kloten einberufene Versammlung der Schulsynode hat
für den verstorbenen Stadtrat Ernst Höhn eine FrsaizrewAZ ire die
Mre/sicAtoAommissiore der TTiZwere- «red TPaiseresii/tereg /wr zwrcAe-
«scAe FolAsscArelfeArer zu treffen. Schon letzten Herbst, als es
hieß, Stadtrat Höhn hätte seinen Rücktritt erklärt, auf dem er
dann zu aller Freude nach der erfolgten Wiederwahl nicht be-
harrte, war für den Fall, daß er nicht zum Bleiben zu bewegen
gewesen wäre, aus stadtzürcherischen Lehrerkreisen als Nach-
folger Primarlehrer Hermarere Fefter, der Präsident des Lehrer-
Vereins Zürich, genannt worden. Wir möchten der Synode emp-
fehlen, am Montag den damals in Aussicht genommenen Kollegen
Leber in die genannte Kommission wählen zu wollen. -r.

Zürcherischer Kantonaler Lehrerverein
10., 11. und 12. Vorstandssitzung,
Samstag, den 23. Juni, Mittwoch, den 4. Juli und Samstag, den
18. August 1928.

1. Auf Wunsch des Präsidenten des städtischen Lehrer-
konventes Zürich wurde ein Rechtsgutachten eingeholt über eine
Anregung des Zentralwahlbureau der Stadt Zürich. Diese An-
regung befürwortet eine Fem're/acAwwg des ZäAlgescAö/'fes Aei dere

PesAzfigrwregr,m<aA?ere der FoZ&sscAwßeArer. Es wird angeregt, die
Stimmabgabe zukünftig so zu gestalten, daß nicht mehr mit Ja
oder Nein gestimmt wird. Wer ein Nein einlegen will, hat den
betreffenden Namen auf der gedruckten Liste zu streichen. Alle
nicht gestrichenen Namen hätten als bestätigende Stimmen zu
gelten. Es könnte also nicht mehr Leer eingelegt werden.

Das Gutachten kommt zum Schlüsse, die bisher übliche'Form
der Durchführung der Bestätigungswahlen könne ohne Gesetzes-
revision geändert werden, es genüge dazu eine Weisung des
Regierungsrates. Mit diesem Aufschlüsse fällt zum Teil die Be-
fürchtung dahin, es könnte durch eine Änderung die ganze Frage
der Volkswahl der Lehrer wieder ins Rollen gebracht werden. So
scheint es eher geboten, einer technischen Vereinfachung dieser
Wahlen zuzustimmen, um zu verhüten, daß aus der Schwerfällig-
keit des bisherigen Verfahrens die Berechtigung einer andern Wahl-
art abgeleitet würde.

2. Einem anfragenden Kollegen wurde ein Rechtsgutachten
zugestellt, das sich mit der »erscAiedereere Femesswreg der,, IFoArereregs-
erefocAädigrewgr" befaßt. Es bejaht die Zulässigkeit einer Differenzie-
rung, sofern nicht unter den gesetzlich festgelegten Schatzungs-
wert der Wohnung gegangen wird.

3. Einem pensionierten Lehrer konnte eine CremeiredezreZoge

zw seireer Peresiore nicht erwirkt werden, weil der betr. Gemeinde-
beschluß nicht grundsätzlich, sondern nur für einen bestimmten

Fall gefaßt worden war und keine Geneigtheit bestand, ihn auszu-
dehnen.

4. Wie schon wiederholt, mußte die Auskunft erteilt werden,
daß der FreAegreAaZZ wie auch die TFiZioewrerete ohne weiteres aus-
bezahlt werden an Bezüger, die außerhalb des Kantons wohnen.
Es sei auch in Erinnerung gerufen, daß nach § 8 unserer Statuten
pew^ioreierfe FoZZegrere weiterhin dem Z. K. L.-V. angehören können,
ohne Jahresbeiträge entrichten zu müssen.

5. Die Frage der ATicApra/reregr /«> S'eArewdarZeAramteArradi-
daZen, die den Kantonalvorstand zu verschiedenen Malen he-

schäftigt hatte, zeigte die Tatsache, daß die Zulassung zur Sekun-
darlehrerprüfung seit Jahren von andern Bedingungen abhängig
gemacht worden ist, als sie das Gesetz vorsieht. Es muß darüber
gewacht werden, daß die Gültigkeit des Primarlehrerpatentes als
Studienausweis nicht ungehörig eingeschränkt und so dessen Wert
herabgesetzt wird. Ein Weg sollte gefunden werden, um die Auslese
für das Sekundarlehrerstudium nicht erschwerender zu gestalten
als für eine andere wissenschaftliche Weiterbildung.

6. Den Anregungen eines Schulkapitels, im Erziehungsrate
für eine FrAöAwwgr der FAreregraAe an zurücktretende Lehrer und
die PwAZiAaZiore der Fi&ariaZe im „Amtlichen Schulblatte" einzu-
treten, wurde Folge gegeben. Es konnte in beiden Fällen nichts
erreicht werden. Der bekannte Hinweis auf die Spartendenz und
die finanziellen Auswirkungen verhinderte ein Eintreten auf diese
Wünsche. (Siehe auch in den Nummern 15 und 16 des „Päd.
Beob.")

7. Über die FtaZreZereremiore im F. Z. F. F. wurde der Kantonal-
vorstand durch seinen Vertreter in dessen Vorstand unterrichtet.
Da bereits über die Verhandlungen des FestbesoldetenVerbandes
berichtet worden ist, erübrigt sich hier ein weiteres Eingehen.

8. Der PdZig&eifeAericAZ der MAioeArAommi&SMm wurde dem
Verfasser angelegentlich verdankt, wie auch seine umsichtige und
eifrige Arbeit für die Interessen der Staatsschule.

9. Die beabsichtigte »S7«Zreferereiü-siore im FcAmeizeriscAere FeArer-
«ereire führte zu einer eingehenden Aussprache über die geplante
Neuregelung des Verhältnisses zwischen Redaktion der Lehrer-
zeitung und den Organen des Verbandes. Der Kantonalvorstand
wollte sich von den zuständigen Instanzen orientieren lassen,
nahm aber davon vorläufig Umgang, als er vernahm, die Statuten-
revision werde um ein Jahr hinausgeschoben.

10. Durch eine Mitteilung des Zentralvorstandes des S. L.-V.
sah sich der Kantonalvorstand veranlaßt zu prüfen, wie er sich als

Redaktionskommission des „Päd. Beob." zur Diskussion über die

Frage „FcAreZe rend Friedere" zu verhalten habe. Einmütig hatte
er die Auffassung, unser Organ habe als Sprechsaal der zürcheri-
sehen Lehrerschaft den verschiedenen Ansichten offen zu stehen,
solange die Diskussion in würdiger Form und mit weiser Über-
legung geführt werde. Aufgabe der Redaktionskommission muß
es bleiben, den Gang der Diskussion zu überwachen und von Fall
zu Fall über Aufnahme der Artikel zu entscheiden.

11. Die Zuschrift eines Sektionspräsidenten machte auf eine

Presseäußerung aufmerksam, worin die Behörden aufgefordert
werden, die ilidgrZiederZi,sfere «ore areZtmi'ZiZamZiscAere FeArerrerem-
grreregere einzuverlangen. Der Kantonalvorstand ist der Auffassung,
die freie Meinungsäußerung und die Vereinsfreiheit seien ver-
bürgte Rechte auch des Lehrers, und ist nicht gewillt, daran rütteln
zu lassen. Er hält aber weitere Schritte nicht für notwendig, da er
nicht glaubt, daß dieser Aufforderung zur Gesinnungsschnüffelei
Folge gegeben werde.

12. Auf Ansuchen des Zentralvorstandes des S. L.-V. wird ein
Peürerg zrer t/reZersZÄZzrereg der Tessireer FoZZegere beschlossen, um
im Verein mit andern Sektionen des S. L.-V. der jungen Sektion
zu ermöglichen, ihre schweren Lasten besser zu tragen.

13. Die Sektionsvorstände haben das Jfaferial zrer A AsZimmwng

»om 20. Ffai 7025 eingeschickt, so daß die Zusammenstellung der
Kosten erfolgen konnte. -sf.

REDAKTION: E. Hardmeier, Sekundarlehrer, Uster; W. Zurrer, Lehrer, "Wadens-wil; U. Siegrist, Lehrer, Zürich 4; J.Schlatter, Lehrer, "Wallisellen; H. Schönenberger, Lehrer, Zürich 3;
Dr. M. Si d 1er, Lehrerin, Zürich 3; J.Ulrich, Sekundarlehrer, "Winterthur. — Einsendungen sind an die erstgenannte Stelle zu adressieren- — DRUCK: Art. Institut Orell Füßli, Zürich.
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